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Publizierbarer Endbericht 
Programm Energiegemeinschaften 

Der Endbericht hat einen eindeutigen Nachweis der tatsächlichen Inbetriebnahme der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage, 
Gründung beziehungsweise Erweiterung der Energiegemeinschaft binnen sechs Monaten ab Vertragsannahme durch 
Vorweisen des Errichtungs- und Betriebsvertrags (GEA), Netzzugangsvertrags und/oder einer (ersten) Abrechnung der 
Energiegemeinschaft beziehungsweise gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage gegenüber ihren Mitgliedern zu beinhalten, 
ausschließlich dann wird ein Bonus (Erhöhung des Förderausmaßes gemäß den beihilferechtlichen Höchstgrenzen) ausbezahlt. 
Sollte die Gründung beziehungsweise Erweiterung der Energiegemeinschaft oder eine Umsetzung der gemeinschaftlichen 
Erzeugungsanlage nicht erfolgt sein, sind die Gründe hierfür nachvollziehbar offenzulegen, grundsätzlich sind in diesem Bericht 
alle Hemmnisse und Erfolgsfaktoren anzugeben und zu beschreiben, auch wenn in der Vorlage nicht explizit angegeben. 

Der Endbericht dient hierbei der Überprüfung der Leistungserbringung und der Projektdokumentation. Die Vorgaben der 
auftraggebenden Person betreffend Berichtslegung und die Vorgaben für Publikationen des Klima- und Energiefonds zur 
sprachlichen Gleichstellung von Frauen und Männern sind einzuhalten. Für den Endbericht verwenden Sie bitte die 
gegenständlichen Berichtsvorlage, diese dient in weiterer Folge zur projektbezogenen Öffentlichkeitsarbeit. 

Projektdaten 
Allgemeines zum Projekt - 
Projek3tel: 
(Art der Energiegemeinscha;) 

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft Bad Goisern 
• Regionale Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft 

Projekteinreichung: 
Datum der Auswahlrunde 

Einreichung: 20.1.2025 

Auswahlrunde: 31.1.2025 

Berichtszeitraum: Konzeption:  16.02.2025 bis 01.04.2025 

Inbetriebnahme EEG 12.08.2025 

Abrechnung/Monitoring   

Kontaktperson, Name: Günter Rehn 

Kontaktperson Adresse: Pichlern 35 

4822 Bad Goisern 

Kontaktperson Telefon: +4369910437376 

Kontaktperson-E-Mail: guenter@rehn-immobilien.com 

Beau;ragte DienstleisterInnen: Energie Zukunft Niederösterreich GmbH 

Steuerkanzlei Vockenhuber 

Ulrike Turner Consulting 

Waczek Management Consulting 

Projekt- und KooperaHonspartnerInnen: --- 

Gesamtprojektsumme: 19.933,33 

KPC-Geschä;szahl: KC503136 

Schlagwörter: Energiegemeinschaft, Bad Goisern 

Erstellt am: 03.01.2026 
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Projektbeschreibung 
Projektbeschreibung 1 Beschreibung der Gemeinscha; und deren Gründung (maximal fünf Seiten) 
Erfolgte Gründung1:  � Ja 

� Nein 
Erfolgte Erweiterung1: � Ja 

� Nein 
1.1 Prozess der AkquisiHon der 
Mitglieder 
• Von wem geht die Gründung aus? 
• Zeitspanne, Idee bis zur Gründung? 
• Was hat den Prozess 

verzögert/beschleunigt? 
• Welche Argumente sprechen 

für/gegen die Umsetzung? 

Beschreiben Sie insbesondere Community-Building und aktive Einbeziehung der 
teilnehmenden Personen zur Stärkung der Akzeptanz von erneuerbaren Energieträgern 
und Bewusstseinsbildung für energieeffizientes Verhalten. 

Ich wollte als Vorbild und Vorreiter einen Schritt in Richtung Umweltfreundlichkeit und 
Energieeffizienz gehen, die Energiewende vorantreiben und auch andere für das Thema 
Energie begeistern.  

Die Idee hat sich im Laufe des Jahres 2024 entwickelt, im Jänner 2025 habe ich dann den 
Förderantrag gestellt. 

Der Weg bis zur funktionierenden EEG war dann doch langwieriger als ich mir das 
vorgestellt habe; insbesondere die langen Wartezeiten bei allen öffentlichen Stellen 
Behörden (EDA-Plattform, ebUtilities und vor allem dem Netzbetreiber). 

Für die Umsetzung spricht meine Motivation Umweltschutz aktiv zu leben, dagegen der 
Aufwand. 

1.2 Prozess der Gründung, Rechtsform 
Wird auf eine bestehende Rechtsform 
aufgebaut? 
• Wie wird die Entscheidung für die 

Rechtsform getroffen? 
• Werden RechtsexpertInnen 

hinzugezogen? 
• Was spricht für die gewählte 

Rechtsform? 
• Anlagenverantwortliche Person 

(GEA) 
• Werden Musterverträge verwendet? 

Die Rechtsform „Verein“ war recht schnell getroffen, weil das die einfachste und 
kostengünstigste Rechtsform ist. Investitionen haben wir in der EEG (noch) nicht, damit ist 
das Thema Haftung nicht wichtig. 

Ich habe Musterverträge von energiegemeinschaften.gv.at downgeloaded und mit einem 
erfahrenen Berater adaptiert. 

 

1.3 Darstellung der Beauskun;ung 
durch den Netzbetreiber oder die 
Netzbetreiberin zum Netzanschluss 
(Netzebene, Trafo, Sammelschiene, 
Hauptleitungen Verbrauchsanlagen) 
• Beschreiben Sie den Prozess der 

Beauskunftung und die Dauer der 
Anfragebeantwortung 

• Anmeldung der Energiegemeinschaft 
beim Netzbetreiber oder bei der 
Netzbetreiberin: war der Prozess klar 
und rasch zu erledigen? 

Der Nahbereich konnte problemlos abgefragt werden. 

Große Probleme war die Anmeldung bei der EEG, die aufgrund interner Probleme beim 
Netzbetreiber zuerst abgelehnt wurde. Erst nach mehrmaligem Kontakt mit dem 
Kundentelefon fand ich eine kompetente Person, die den Fehler beheben konnte. 

Smartmeter waren bereits installiert und daher keine Hürde. 

                                                                 
1 Es kann für das geförderte Projekt zusätzlich ein Bonus (Anhebung des Fördersatzes bis zur beihilfenrechtlichen Höchstgrenze) gewährt werden: Dazu 
notwendig ist ein Nachweis der tatsächlichen Gründung beziehungsweise Erweiterung der Energiegemeinschaft binnen sechs Monaten, durch Vorweisen des 
Netzzugangsvertrags und/oder einer (ersten) Abrechnung gegenüber den Mitgliedern. Bei gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen ist die Vorlage eines 
Errichtungs- und Betriebsvertrag und/oder Vorlage einer (ersten) Abrechnung notwendig. 
Nicht gemeint sind die Erstellung von Leitfäden und Musterverträgen sowie andere Basisnotwendigkeiten, die unter anderem von öffentlichen 
Beratungsstellen angeboten werden, sowie Simulationsprogramme zur Planung von einzelnen Erzeugungsanlagen und Speichern. Voraussetzung ist jeweils, 
dass die vorgeschlagenen Lösungen für ein breites Spektrum von Energiegemeinschaften oder gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen anwendbar sind. 
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• Sind Smart-Meter bereits vorhanden 
oder werden sie im Zuge der 
Gründung der Energiegemeinschaft 
installiert (Dauer bis zur 
Installation?) 

• Sonstige Anmerkungen zu den 
Kontakten mit dem Netzbetreiber 
oder der Netzbetreiberin? 

1.4 Darstellung der TäHgkeiten der 
kün;igen Gemeinscha; 
• Nach innen: gemeinsame Nutzung 

der produzierten Energie; 
Aufteilungsschlüssel der 
Energienutzung 
(dynamisch/statisch/ideeller Anteil); 
vertragliche Gestaltung der 
Innenbeziehungen 

• Planen Sie darüberhinausgehende 
Vereinbarungen, wie die Energie, 
reduzierte Netztarife, et cetera, in 
der Energiegemeinschaft aufgeteilt 
werden soll? 

• wie werden sozialgemeinschaftliche 
Aspekte unter Berücksichtigung von 
Gender & Diversität adressiert? 

• Nach außen: gewählter Zugang zu 
geeigneten Energiemärkten, 
Verhältnis der Mitglieder und der 
Gemeinschaft zu 
Energieversorgungsunternehmen? 

• Wird der Reststrombedarf 
gemeinsam eingekauft? 

• Wird das Modell der Marktprämie 
genutzt? 

• Wird der Überschussstrom 
gemeinsam vermarktet? Wenn ja, in 
welcher Form? 

Beschreiben Sie insbesondere die Adressierung von Energiearmut (innerhalb der 
Energiegemeinschaft), sowie Diversität und Neuartigkeit der Struktur der teilnehmenden 
Personen (neue Wege der Akquise, neue Möglichkeiten durch die Gemeinschaft) 

Wir haben uns für eine dynamische Aufteilung entschieden. 

Die Tarife werden so aufgeteilt, dass der Nutzen fair zwischen Konsument/innen und 
Überschusseinspeiser/innen aufgeteilt wird.  

Fairness und Gemeinschaft sind uns wichtig! Bei uns werden alle Mitglieder fair und mit 
Respekt behandelt, unabhängig von ihrem Hintergrund oder Einstellung. Das haben wir 
auch so weit es möglich war in unserem Vorstand abgebildet: Mann, Frau und Jugend sind 
zu gleichen Teilen vertreten. Und selbstverständlich helfen wir Personen, die von 
Energiearmut betroffen sind und haben dies auch auf unserer Website angeführt. 

In unserer EEG wird nur der Überschussstrom verteilt, einen zusätzlichen gemeinsamen 
Stromein- oder verkauf gibt es nicht. 

 

1.5 Tarife, Abrechnung und Kosten 
• Darstellung des Tarifmodells (nach 

welchen Überlegungen wurde das 
Modell entwickelt?) 

• Darstellung des Abrechnungssystems 
(Konzept/etwaige 
DienstleisterInnen) 

• Darstellung der einmaligen sowie 
der aktuellen beziehungsweise 
geplanten laufenden Kosten 
(Gründungskosten, Abrechnungs- 
und Verwaltungs-kosten, 
Wartungskosten, et cetera) 

• Wie werden diese finanziert? 

Die Errichtung der EEG wird fast vollständig von der Förderung gedeckt, die geringen 
Mehrkosten übernehme ich privat und belaste damit nicht die EEG. 

Wir haben einen geringen Mitgliedsbeitrag für unseren Verein in der Höhe von 1 €/Monat 
sowie eine kleine Gebühr für unseren Abrechnungsdienstleister. Damit ist sichergestellt, 
dass auch Mitglieder mit geringem Strombezug aus der EEG einen Kostenvorteil genießen 
können. 

 

1.6 Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
mit den Behörden/Driben 
• Erfahrungen mit dem (vom 

Netzbetreiber oder von der 

Wie bereits unter 1.3 gesagt hatte ich große Probleme mit dem Netz OÖ. Ein Fehler in der 
Kundendatenbank hatte zuerst für eine Ablehnung geführt und erst nach mehrmaligem 
Kontakt war ein Kundendienstmitarbeiter so schlau den Fehler zu beheben.  
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Netzbetreiberin rechtlich 
getrennten) Energielieferanten oder 
Energielieferantinnen (Zum Beispiel 
Änderung der Lieferverträge et 
cetera) 

Für mich war auch die Bearbeitungsgeschwindigkeit sehr enttäuschend: Die Abrechnung 
des 3. Quartals hat 6 Wochen gedauert. 

Alle anderen Verträge konnten unverändert weiter bestehen bleiben. 

1.7 Bibe legen Sie das 
Gründungsdokument (zum Beispiel 
Statuten des Vereins/ der 
Genossenscha;, et cetera) in 
anonymisierter Form bei 

Relevant für die Anhebung des Fördersatzes bis zur beihilfenrechtlichen Höchstgrenze 
(Bonusauszahlung) 

Siehe Anhang: - Gründungsdokument ( von BH genehmigte Vereinsstatuten) 

                           - Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Gmunden 

                           - Vereinsregisterauszug 

1.8 Bibe legen Sie die weiteren zur 
Gründung und zum Betrieb der 
Energiegemeinscha; erstellten Verträge, 
beziehungsweise Errichtungs- und 
Betriebsvertrag bei gemeinscha;lichen 
Erzeugungsanlagen, sowie eine 
Abrechnung (in anonymisierter Form) 
bei 

Relevant für die Anhebung des Fördersatzes bis zur beihilfenrechtlichen Höchstgrenze 
(Bonusauszahlung) 

siehe Anhang: -        Vertrag EGON 

-  Vertrag Netz OÖ 

-  Vereinbarung beziehendes Mitglied und Annex 2 

-  Vereinbarung bereitstellendes Mitglied und Annex 2 

-  Mitgliedervereinbarung 

1.9 Weitere Kommentare und 
Verbesserungsvorschläge zum 
Gründungsprozess 

Warum wird eine EEG ohne Gewinnabsicht nicht als gemeinnütziger Verein anerkannt? Das 
Thema Steuer mit dem gesamten Aufwand für mich und für’s Finanzamt könnte man sich 
sparen.  

 

.
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Projektbeschreibung 

Projektbeschreibung 
2 Energiegemeinscha5, gemeinscha5liche Erzeugungsanlagen (Verbraucher oder Verbraucherin, Kunden oder 
Kundinnen) 
(maximal fünf Seiten) 

2.1 Alle Erneuerbare-Energie-Gemeinscha5en:  
Darstellung der Nähe zu den Erzeugungsanlagen (direkte 
Nachbarn/QuarMer/Gemeinde/ et cetera) 
Bei regionalen Energiegemeinscha5en: 
• An welcher Netzebene sind die VerbraucherInnen 

angeschlossen (jeweilige Anzahl)? 

Insbesondere Nutzung der Ausbau-/Erweiterungspotenzial der Erzeugungskapazitäten der geplanten Energiegemeinschaft bei 
stetiger Erweiterung 
Wir haben im August mit dem Stromtausch gestartet und betrachten Q3 (also der halbe August und Sept.) als Testbetrieb. Im Oktober 
haben wir bereits eine Neuanmeldung. Die Neukundenwerbung ist etwas schwieriger als gedacht, weil diesen Sommer – also wenige 
Wochen vor mir – auch eine zweite EEG gegründet wurde. 

Die Zählpunkte sind alle auf der Netzebene 7. 

2.2 Alle Erneuerbare-Energie-Gemeinscha5en sowie 
gemeinscha5liche Erzeugungsanlagen: Anzahl Verbraucher 
oder Verbraucherinnen/Mitgliederstruktur 
• Art und Anzahl der Mitglieder 

(Privatpersonen/Gemeinden/Unternehmen/ 
Landwirtschaften/…)  

• Art und Anzahl der Mitglieder an einer Hauptleitung 
(gemeinschaftliche Erzeugungsanlage) 

• Anzahl der Zählpunkte beziehungsweise Entnahmestellen, 
an der eine Strommenge messtechnisch erfasst und 
registriert wird. 

2024: EEG hat noch nicht existiert (Förderantrag erst 2025 gestellt) 

2025: Im Testbetrieb waren in der EEG 2 Familien (4 ZP) angemeldet, aktuell sind 9 Teilnehmer/innen angemeldet oder gerade im 
Anmeldeprozess. Die Teilnehmer/innen sind alle Privatpersonen oder Kleinstunternehmen (EPU). Der lokale Elektriker ist leider schon 
der anderen EEG beigetreten.  

Angenommene zukünftige Anzahl der teilnehmenden Personen bei stetiger Erweiterung 

2026: Ziel sind 20 TN (ich habe meine Erwartung reduziert, weil im Sommer auch eine zweite EEG gegründet wurde). Ich hoffe, dass ich 
die Gemeinde gewinnen kann und das Wasserkraftwerk in der Nähe der EEG beitritt – zumindest mit einem Teil der Stromerzeugung – 
dieses Thema gehe ich nach Abschluss der Förderabrechnung an. 

 

2.3 Darstellung der ökologischen Vorteile der Gemeinscha5 
• werden ökologischen Ziele mit der Energiegemeinschaft 

vorrangig adressiert? (Zum Beispiel Energieautonomie, 
CO2-Einsparung, …) und diese periodisch analysiert? 

Insbesondere regionalwirtschaftlicher Nutzen (Nutzung lokaler Ressourcen) 

Auf der Hand liegt der bewusstere Umgang mit Strom, d.h. Verschiebung des Konsums, wenn Sonne scheint. 

Zusätzlich war es eine Gründungsidee das Thema Energie breiter zu sehen, was uns auch gelungen ist: 1 Mitgliedern hat von seiner 
Ölheizung auf eine Wärmepumpe gewechselt und sein Haus thermisch saniert (Realisierung erfolgt außerhalb dieses Projektes!). Das 
nächste Thema ist ein E-Auto, um den PV-Ertrag besser auszunutzen und die Mobilität umweltfreundlicher zu gestalten. 

Damit haben wir den CO2-Konsum deutlich reduziert und sind Vorbild für andere Mitglieder sowie den Nachbarn. 

 

2.4 Darstellung der wirtscha5lichen Vorteile der 
Gemeinscha5 
• werden wirtschaftliche Aspekte adressiert und diese 

periodisch analysiert? (Zum Beispiel 
Stromkostenersparnis, regionale Wertschöpfung, …) 

Insbesondere Unabhängigkeit und Neuartigkeit (deutliche Reduktion der Abhängigkeit von klassischen Energieversorgern laut 
ElWOG) 
Bei einer EEG sollte das Thema Umweltschutz im Vordergrund stehen – reich werden kann hier niemand! Daher haben wir auf jeder 
Rechnung die CO2-Einsparung angegeben. Natürlich gestalten wir die Tarife so, dass sich die Teilnehmer/innen über eine kleine 
Kosteneinsparung in der Größenordnung von € 100,-- pro Jahr freuen können.  
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2.5 Darstellung der sozialgemeinscha5lichen Vorteile der 
Gemeinscha5 unter BerücksichMgung von Gender & 
Diversität 
• Adressierung von Energiearmut und Gender & Diversität 

(innerhalb der Energiegemeinschaft) 
• aktive Einbeziehung der teilnehmenden Personen zur 

Stärkung der Akzeptanz von erneuerbaren Energieträgern 
und Bewusstseinsbildung für energieeffizientes Verhalten 

Wir legen großen Wert auf einen fairen Umgang untereinander und diskriminierungsfreie Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen. Für 
Personen, die von Energiearmut betroffenen sind, bieten wir einen Sozialtarif an. 

Wir wollen in unsere Gemeinschaft das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz größer sehen als „nur“ den Austausch von 
elektrischem Strom, z.B. mit den Themen E-Mobilität, Gesamtenergieverbrauch oder umweltfreundlicher Heizungssysteme. 

1 Mitglied hat bereits von seiner alte Ölheizung auf eine Wärmepumpe gewechselt. 

 

2.6 Konkrete Maßnahmen zur BerücksichMgung von Gender 
& Diversität  
• Zusammensetzung der Entscheidungsträgerinnen der 

Energiegemeinschaft sowie aktive Einbeziehung aller 
Bevölkerungsgruppen und Altersschichten der 
teilnehmenden Personen 

Wir legen großen Wert auf einen fairen Umgang untereinander und diskriminierungsfreie Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen. 
Gerne unterstützen wir Interessenten, für die der online-Anmeldeprozess schwierig ist. 

Im Vorstand sind wir je 1 Frau und 1 Mann in der Altersklasse 40-60 Jahre sowie 1 Jugendlicher. 

 

.  
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Projektbeschreibung - - - 
3 Erzeugungsanlage(n) der Energiegemeinscha5, 
gemeinscha5lichen Erzeugungsanlage 
(maximal fünf Seiten) 

2024 2025 2026 

3.1 Erzeugungsanlagen: 
• Beschreiben Sie Art und Anzahl der Anlagen (Wind, 

Photovoltaik (Unterscheidung in gebäudeverbundene 
Anlagen und Freifläche et cetera), Erdwärme, 
Wasserkraft, Biomasse, et cetera) 

• die jeweils installierte Nennleistung (in kW 
beziehungsweise kWp) 

• den jeweils erwarteten Jahresertrag (in kWh) 

Beschreiben Sie auch den Innovationsgrad 
der Energieerzeugungsanlage (Zum 
Beispiel Agri-PV, et cetera) 

2024 war unsere EEG noch nicht gegründet 

Zubau/Erweiterung relevant für die 
Bonusauszahlung  

Unsere EEG wurde 2025 gegründet. Der 
Testbetrieb fand ab Mitte August bis Ende 
September statt: 2 Familien (4 ZP) – aus-
schließlich PV-Anlagen und keine anderen 
Energiequellen, insgesamt 21 kWp. 

Aktuell sind 9 Teilnehmer/innen ange-
meldet oder gerade im Anmeldeprozess. 

Einbindung anderer nachhaltiger 
Energieformen: Die Untersuchungen haben 
gezeigt, dass Windkraft nicht sinnvoll ist. 
Wasserkraft ist für 2026 geplant. 

Angenommene zukünftige Anzahl der 
Erzeugungsanlage bei stetiger Erweiterung 

Ziel sind 20 TN (ich habe meine Erwartung 
reduziert, weil im Sommer auch eine 
zweite EEG gegründet wurde). Ich hoffe, 
dass ich die Gemeinde gewinnen kann und 
das Wasserkraftwerk in der Nähe der EEG 
beitritt – zumindest mit einem Teil der 
Stromerzeugung – dieses Thema gehe ich 
nach Abschluss der Förderabrechnung an. 

3.2 Nutzungsgrad: 
• Der in der Energiegemeinschaft pro Jahr erzeugte Strom 

(geplant), abzüglich des Eigenverbrauchs hinter den 
einzelnen Zählpunkten der Überschuss Einspeiser 

• Der in der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage 
beziehungsweise Energiegemeinschaft pro Jahr 
verbrauchte Strom in kWh/a (geplant) 

• Die nicht in der Energiegemeinschaft verbrauchte 
Erzeugungsmenge (Überschuss) 

Maßnahmen des Energiemanagements im 
Sinne der Energieeffizienz und 
Dekarbonisierung? 

2024 war unsere EEG noch nicht gegründet 

Im Probebetrieb wurden 28% der 
erzeugten Energie in die EEG eingespeist. 
Ursache: Der Umbau der Ölheizung auf 
eine Wärmepumpe ist noch nicht 
abgeschlossen; sobald der 
„Großverbraucher“ Wärmepumpe in 
Betrieb ist, erwarte ich eine deutlich 
höhere Abnahme. 

Angenommener Nutzungsgrad bei stetiger 
Erweiterung 

Im Jahresdurchschnitt erwarte ich >50% 

3.3 Wie hoch ist der miblere Jahres-Autarkiegrad der 
Energiegemeinscha5 
• Sagt aus, welcher Teil des Strombedarfs durch direkte 

Eigenproduktion – Zum Beispiel durch die eigene PV-
Anlage am Dach - zuzüglich der Energielieferung aus der 
Energiegemeinschaft gedeckt werden kann (Angabe 
optional) 

2024 war unsere EEG noch nicht gegründet Aktuell liegt der Autarkiegrad bei 35%, das 
ist auch unter meinen Erwartungen. 

Ursache: Die Konsumenten haben einen 
erheblichen Verbrauchsanteil in den 
Tagesrandzeiten bzw. in der Nacht.  

Dies versuche ich über Bewusstseins-
bildung zu verbessern. 

Angenommene zukünftige Autarkiegrad 

Im Jahresdurchschnitt erwarte ich >50% 



 

Version 03/2025   Seite 8 von 9 

3.4 Sind Speicher integriert? 
• Art des Speichers (Elektrochemisch/Batterie, hydraulisch, 

thermisch, pneumatisch, et cetera) 
• Beschreiben Sie das Nutzungskonzept des Speichers/der 

Speicher 

Speichertechnologie, Erhöhung der 
Versorgungssicherheit und Resilienz, 
netzdienliche Maßnahmen? 

2024 war unsere EEG noch nicht gegründet 

Derzeit hat 1 Teilnehmer einen 
Heimspeicher.  

 

Ich werde mir Anfang 2026 einen 
Batteriespeicher anschaffen, um die 
Mittagsspitzen besser nutzen zu können. 

Weiters erwarte ich einen Zubau einer 
großen PV-Anlage inkl. Speicher bei dem 
Teilnehmer, der sein Haus saniert. 

3.5 Im Falle der Kopplung mit dem Wärmesystem: 
Beschreiben Sie das gekoppelte Wärmesystem  
• Wärmepumpen/Speicher/sonstiger 

Pufferspeicher/Wärmevorhalt? 

Verbindung Wärme/Kälte (Zum Beispiel 
Verbindung mit Zum Beispiel 
Gebäudesystemen oder Agrarsystemen) 

2024 war unsere EEG noch nicht gegründet 

1 Mitgliedern hat (inspiriert von der EEG?) 
von seiner Ölheizung auf eine 
Wärmepumpe gewechselt und sein Haus 
thermisch saniert. 4 weitere Mitglieder 
haben bereits eine Wärmepumpe. 

Wenn die Sanierung abgeschlossen ist, will 
ich die Erfahrung in der Community teilen 
und hoffe auch Nachahmungs“täter/innen“  

3.6 Im Falle der Einbeziehung der Elektromobilität: 
• Beschreiben sie die Verbindung der Energiegemeinschaft 

mit der E-Mobilität (Anzahl und maximal Ladeleistung und 
Verrechnungsart der Ladesäulen, bidirektionales Laden, et 
cetera) 

Zum Beispiel Verbindung mit 
Verkehrssystemen 

2024 war unsere EEG noch nicht gegründet 

Im Zuge der Sanierungsarbeiten ist auch 
die Installation einer E-Tankstelle geplant. 

2 Mitglieder haben bereits eine E-Lade-
station und laden überwiegend in der 
Nacht. Hier gibt es Verbesserungspotenzial 

1 Teilnehmer hat ein Mietobjekt, in das 
auch eine E-Tankstelle eingebaut werden 
soll, um für Touristen mit E-Fahrzeugen 
noch attraktiver zu werden. 

3.7 Zubau von Erzeugungskapazität: 
• Wie groß war die Erzeugungskapazität aller bei der 

Gründung beteiligten vor dem Start der 
Energiegemeinschaft? 

• Wieviel Kapazität wurde im Zuge der Gründung dazu 
gebaut? 

• Wieviel Kapazität wurde während der zwei Betriebsjahre 
dazu gebaut? 

Angaben relevant für die 
Bonusauszahlung  

2024 war unsere EEG noch nicht gegründet 

Angaben relevant für die 
Bonusauszahlung 

Die Gründungsmitglieder haben 21 kWp, 
mit den Teilnehmer/innen, die sind 
angemeldet haben bzw. bereits im 
Anmeldeprozess befinden, verdreifachen 
sich die Einspeise-PV nahezu auf 57 kWp. 

Ich einen Zubau einer großen PV-Anlage 
inkl. Speicher bei dem Teilnehmer, der sein 
Haus saniert. 

3.8 Kommentare:  

Diese Projektbeschreibung wurde von der auftragnehmenden Person erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie die barrierefreie Gestaltung der 
Projektbeschreibung, übernimmt der Klima- und Energiefonds keine Haftung.  

Die auftragnehmende Person erklärt mit Übermittlung der Projektbeschreibung ausdrücklich über die Rechte am bereitgestellten Bildmaterial frei zu verfügen und dem Klima- und 
Energiefonds das unentgeltliche, nicht exklusive, zeitlich und örtlich unbeschränkte sowie unwiderrufliche Recht einräumen zu können, das Bildmaterial auf jede bekannte und zukünftig 
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bekanntwerdende Verwertungsart zu nutzen. Für den Fall einer Inanspruchnahme des Klima- und Energiefonds durch Dritte, die die Rechtinhaberschaft am Bildmaterial behaupten, 
verpflichtet sich die auftragnehmende Person den Klima- und Energiefonds vollumfänglich schad- und klaglos zu halten. 


